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Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur 
 

13. Schulleiter: Verwalter, Gestalter und Lehrer 
 

Die Aufgaben der Schulleiter haben signifikant zugenommen und 
sind komplexer und anspruchsvoller geworden. Der Anteil der 
nicht pädagogischen Aufgaben beträgt bei mehr als der Hälfte 
der geprüften Grundschulen 75 % der Gesamtaufgaben. Sie sind 
auf ihre Notwendigkeit hin zu analysieren sowie auf die Kernauf-
gaben zu reduzieren.  
 
Zu diskutieren wäre generell, ob und in welchem Umfang über-
haupt Pädagogen Verwaltungsaufgaben übernehmen müssen. 

 
13.1 Ausgangslage 

 
Schulleiter der allgemeinbildenden Schulen erhalten für die Wahrnehmung 
von Leitungsaufgaben ein Zeitbudget von Unterrichtswochenstunden, das 
sich nach der Schülerzahl richtet. Dieses Budget ist seit 2001 im Wesentli-
chen unverändert geblieben, obwohl sich die Aufgaben stark verändert 
haben. Neue Aufgaben wie z. B. die Umsetzung der Inklusion und die In-
tegration von Migrantinnen und Migranten sind hinzugekommen. Zudem 
wurde das Modell „Selbstständige Schule“ entwickelt, welches den Schu-
len weitere Spielräume für eigenverantwortliches Handeln gibt. 
 
In Schleswig-Holstein gibt es - wie in anderen Bundesländern - Probleme, 
diese Leitungsämter zu besetzen. Die Stellen sind teilweise bis zu einem 
Jahr vakant, vor allem an Grundschulen. Manche Stellen müssen bis zu 
5-mal ausgeschrieben werden, weil keine Bewerbungen vorhanden sind. 
 
Das Bildungsministerium merkt an, dass die Maßnahmen zur Steigerung 
der Attraktivität des Lehramts an Grundschulen wie die Erhöhung der Be-
soldung auch im Leitungsbereich, die Schaffung eines Funktionsamts für 
Konrektorinnen und Konrektoren an kleinen Grundschulen sowie die Ver-
änderungen des Leitungszeiterlasses sich positiv auf die Entwicklung der 
Nachbesetzung von Funktionsstellen in den Grundschulen auswirken. 
Des Weiteren erklärt das Bildungsministerium: Ist auf eine Ausschrei-
bung lediglich eine Bewerbung eingegangen, lehnen Schulträger zuneh-
mend ab, ein Wahlverfahren mit nur einer Person durchzuführen und es 
müsse erneut ausgeschrieben werden. So könne es zwar geeignete Be-
werbungen geben, dennoch müsse die Stelle neu ausgeschrieben werden. 
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Der LRH hat die Schulleitungsaufgaben an Grundschulen geprüft. Ziel der 
Prüfung war u. a. festzustellen, 
• welche Aufgaben Schulleiter in welchem Umfang wahrnehmen, 
• ob genügend Unterstützungsleistungen (z. B. durch Sekretariatsdiens-

te, IT-Anwendungen) zur Verfügung stehen und  
• welche Qualifizierungsmaßnahmen für Schulleitungen angeboten und 

von ihnen wahrgenommen werden. 
 
Im Schuljahr 2019/20 gab es 393 öffentliche Grundschulen in Schleswig-
Holstein. In seine Stichprobe hat der LRH 49 Schulen einbezogen. 
 

13.2 Prüfung 
 
Besetzung von Funktionsstellen 
Rund 2 Drittel der Schulleiterstellen und etwa die Hälfte der stellvertreten-
den Schulleiterstellen an Grundschulen sind aufgrund der Altersstruktur in 
den nächsten 15 Jahren neu zu besetzen. 
An den geprüften Schulen war in den vergangenen 3 Jahren jede dritte 
Leitungsstelle vakant. 
 
Steigende Anforderungen an Schulleiter 
Die Schulleitungs- und Verwaltungsaufgaben an Schulen sind in den letz-
ten Jahren u. a. aufgrund der gewachsenen Eigenständigkeit der Schulen 
umfangreicher und komplexer geworden. Neben den klassischen Berei-
chen 
• Personalführung, 
• Unterrichtsentwicklung und 
• Organisation des Schulbetriebs 
sind beispielsweise 

− Qualitätssicherung, 
− Evaluation, 
− Umsetzung von Inklusion, 
− Aufgaben infolge der Migration, 
− das Gesundheitsmanagement und 
− die Gewaltprävention 

von den Schulleitern und ihren Stellvertretern zu bewältigen. 
 
Die befragten Schulleiter haben angegeben, dass der Anteil an nicht pä-
dagogischen, administrativen Aufgaben zugenommen habe. 50 % bezif-
fern den Anteil mit 75 %, 10 % sogar darüber hinaus. 
 
Die dargestellte Situation, insbesondere die zunehmende Belastung mit 
Verwaltungsaufgaben, macht es auch unter wirtschaftlichen Aspekten er-
forderlich, den Aufgabenbestand kritisch zu analysieren: Schulleitungen 
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sind wegen komplexer Anforderungen und der größeren Verantwortung in 
höhere Ämter eingestuft. Wenn sie tatsächlich in erheblichem Umfang 
nicht für Führungsaufgaben eingesetzt werden, ist dies weder sachgerecht 
noch wirtschaftlich. 
 
Das Bildungsministerium betont, dass die Feststellungen zu den stei-
genden Anforderungen nicht auf einer gezielten Untersuchung beruhen, 
die sich an Gesetzen, Erlassen und Verordnungen orientiere, sondern auf 
einer subjektiven Einschätzung der befragten Schulleiter. Um aus der Be-
fragung Aussagen zum Umfang und Anteil administrativer Aufgaben ablei-
ten zu können, bedürfe es einer systematischen Aufgabenanalyse. 
 
Besoldung 
Schulleiter und stellvertretende Schulleiter wurden abhängig von der Schü-
lerzahl in Ämter der Besoldungsstufen A 12 + Amtszulage bis A 14 einge-
stuft. 
Im Zuge der neuen Ämterbewertung bei den Grundschullehrkräften sind 
auch die Ämter der Schulleiter und Stellvertreter um eine Stufe angehoben 
worden. Die Anhebung erfolgte in 2 Schritten und liegt nun - je nach Schul-
größe - zwischen A 13 + Amtszulage und A 15. 
Aufgrund des Abstandsgebots und der komplexer gewordenen Aufgaben 
ist die Anhebung der Besoldung für Schulleitungen gerechtfertigt. 
 
Verwaltungs- und Hilfspersonal 
Die von den Schulträgern zur Verfügung gestellten Personalressourcen 
richten sich nicht nach einheitlich festgelegten Kriterien. Zwar steigen die 
Ressourcen tendenziell mit zunehmender Schulgröße, jedoch ergeben 
sich große Unterschiede auch bei gleicher Schulgröße und/oder gleichem 
Umfang von Aufgaben. Während ein Teil der Schulen über eine gute per-
sonelle Ausstattung verfügt, sind die Schulsekretariate an anderen Schu-
len oft nur stundenweise besetzt und an einigen Tagen gar nicht. Verein-
zelt werden vom Schulträger zu wenige Stunden zur Verfügung gestellt. 
Auch die Hausmeister an den Schulen sind nicht immer vor Ort. Hiervon 
sind vor allem die kleineren Schulen betroffen. 
 
Die Schulen müssen mit den erforderlichen und angemessenen Kapazitä-
ten für das Verwaltungs- und Hilfspersonal ausgestattet sein. Es ist ver-
bindlich zu regeln und klarzustellen, welche Tätigkeiten verlangt und er-
wartet werden können. 
 
Schulverwaltungssoftware 
Der LRH hat bereits 2011 festgestellt, dass die Schulen zur Verwaltung 
von Schüler- und Lehrerdaten unterschiedliche Verfahren einsetzen. Das 
Land hat zwischenzeitlich ein Projekt aufgesetzt, mit dem eine einheitliche 
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Schulverwaltungssoftware „School SH“ für die Schulen zur Verfügung ge-
stellt wird. Die erwarteten Synergieeffekte können für Schulen, die kom-
munalen Schulträger und das Land aber nur dann erzielt werden, wenn die 
flächendeckende Einführung zügig abgeschlossen wird. 
 
Die IT-Administration ist für viele Schulen, insbesondere für die IT im pä-
dagogischen Bereich, nach wie vor ein ungelöstes Problem. Nur wenige 
Schulen verfügen über eine ausreichende Unterstützung durch IT-Fach-
kräfte des Schulträgers. An vielen Schulen wird diese Aufgabe ganz oder 
teilweise von Lehrkräften (einschließlich der Schulleiter) übernommen. 
Dies ist unwirtschaftlich und geht zulasten der pädagogischen Ressour-
cen. Die Schulträger müssen die Mittel und das Personal für eine adäqua-
te Unterstützung der Schulen im Bereich der pädagogischen IT zur Verfü-
gung stellen. 
Das Bildungsministerium bestätigt den Bedarf und will diesem nach-
kommen, indem Dataport als Dienstleister zur Unterstützung der Schulen 
bei der Einführung der Schulverwaltungssoftware beauftragt werde. 
 
Sonstige Unterstützung 
Über 80 % der Schulleiter sind mit der Unterstützung durch die Schulauf-
sicht zufrieden, 70 % mit der der Schulträger. 
 
Die Schulaufsicht muss ihrer Steuerungsverantwortung gerecht werden 
und klarere Formulierungen in Erlassen und Verordnungen, lösungsorien-
tierte Beratungen und Handlungen sowie Hilfe bei der Rekrutierung von 
Lehrkräften leisten. 
 
Die Schulträger haben vor allem mehr Stunden für das Verwaltungs- und 
Hilfspersonal zur Verfügung zu stellen. 
 
Aktuelle Veränderungen 
Das Bildungsministerium hat die Leitungszeiten zum 01.08.2020 neu ge-
regelt und dabei das Zeitbudget für die Wahrnehmung von Schulleitungs-
aufgaben erhöht. Aufgrund des Aufgabenzuwachses ist dies nachvollzieh-
bar und vertretbar. Nachbesserungsbedarf besteht aber hinsichtlich der 
Staffelung der Stundenzuweisung, die sich vorwiegend an der Schülerzahl 
und der Besoldungsstruktur der Schule orientiert, von der aber nicht alle 
Schulen in gleichem Maße profitieren und die z. B. für mittelgroße Syste-
me noch keine ausreichende und angemessene Entlastung bringt. 
 

13.3 Empfehlungen 
 
Die ausgeübten Tätigkeiten der Schulleiter und stellvertretenden Schullei-
ter sind auf ihre Notwendigkeit zu analysieren sowie auf die Kernaufgaben 
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zu reduzieren. Die übrigen Aufgaben sind Mitarbeitern zu übertragen, die 
nach ihrer beruflichen Qualifikation besser geeignet sind. 
Verwaltungsmitarbeiter könnten die Schulleitungen in der Ausübung admi-
nistrativ-organisatorischer Arbeiten entlasten und dadurch beim Schulleiter 
freiwerdende Ressourcen genutzt werden. Kleinere Schulen könnten sich 
eine Verwaltungskraft teilen und Aufgaben bündeln, während große Schu-
len über eine eigene Verwaltungsassistenz verfügen. 
 
Die Schulen müssen mit den erforderlichen und angemessenen Kapazitä-
ten für das Verwaltungs- und Hilfspersonal ausgestattet sein. Aus diesem 
Grund sollte das Bildungsministerium mit den Schulträgern gemeinsam 
• den Personalbedarf in Zusammenarbeit mit den Schulen ermitteln und 
• anschließend eine nachvollziehbare Stellenbemessung erstellen, an 

der sich die Kommunen orientieren können. 
 
Zudem muss der IT-Support an den Grundschulen verbessert werden. 
Hier ist vor allem der Schulträger in der Pflicht, tragfähige und wirtschaftli-
che Maßnahmen zu ergreifen. 
Dazu gehört auch, gemeinsam mit dem Bildungsministerium und den 
Schulen trägerübergreifende Betreuungskonzepte für den Bereich der pä-
dagogischen IT zu entwickeln. 
 
Der Leitungszeiterlass sollte mit dem Ziel, die Ermäßigungsstunden nicht 
noch weiter zu erhöhen, überarbeitet werden. Umgesetzt werden könnte 
dies durch die Zuweisung eines Stundenpools für die gesamte Schullei-
tung. Anhand eines internen Geschäftsverteilungsplans könnten diese 
Stunden - im Sinn der „Selbstständigen Schule“ - eigenverantwortlich ver-
teilt werden. 
 
Schulleiter müssen den hohen Anforderungen als Gestalter, Verwalter und 
Lehrer gerecht werden können. Dies gelingt dann, wenn sich das pädago-
gische Führungspersonal uneingeschränkt seinen ureigenen Tätigkeiten 
widmen kann. Nur dann wird die Aufgabe Schulleitung wieder erstrebens-
werter. 
 
Das Bildungsministerium verweist auf den geplanten Ausbau regionaler 
Informationsveranstaltungen, die vor allem weibliche Lehrkräfte für die 
Übernahme von Führungsaufgaben motivieren sollen. Des Weiteren sei 
vorgesehen, das landesseitige Angebot an Potenzialanalysen auszuwei-
ten. 
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13.4 Ausblick 
 
Zu diskutieren wäre generell, ob und in welchem Umfang überhaupt Pä-
dagogen Verwaltungsaufgaben übernehmen müssen. Vorstellbar sind 
standortübergreifende Zusammenschlüsse von Schulen, z. B. in Verwal-
tungsverbünden. In diesem Verbund könnte Verwaltungspersonal alle ad-
ministrativen Aufgaben erledigen, während sich die Pädagogen uneinge-
schränkt dem Unterricht und der pädagogischen Qualitätsentwicklung 
widmen. 
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